
SCHÖNE FERIEN!     

GZ BD-133/151-2019
40.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION FÜR TIROL VOM 09.07.2019, MIT DER EIN FRAUENFÖRDERUNGS-
PLAN FÜR DIE LEHRERINNEN UND LEHRER FÜR ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN, BERUFSSCHU-
LEN UND LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BERUFS- UND FACHSCHULEN IN TIROL ERLASSEN WIRD 

Auf Grund des § 11a des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 58/2019, wird verordnet:
 

1. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Lehrerinnen und Lehrer im Sinn dieser Verordnung sind die in einem öffentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Land Tirol stehenden Lehrerinnen und Lehrer für allgemein bildende Pflichtschulen, für Berufs-
schulen und für land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen.
(2) Allgemein bildende Pflichtschulen sind die öffentlichen Volks- und Sonderschulen sowie die Neuen Mittelschulen 
und die Polytechnischen Schulen.
(3) Dienststellenbereiche sind
      a) die öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen (Dienststellenbereich I), 
      b) die öffentlichen berufsbildenden Pflichtschulen einschließlich der hauswirtschaftlichen Berufsschulen
           (Dienststellenbereich II),
      c) die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (Dienststellenbereich III).
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Fortsetzung von Seite 1!
 
(4) In einem Dienststellenbereich liegt eine Unterrepräsentation von Frauen an der Anzahl der dauernd dort Be-
schäftigten vor, wenn der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der dauernd dort Beschäftigten in den jeweiligen 
Verwendungs- oder Entlohnungsgruppen oder im jeweiligen Entlohnungsschema weniger als 50 % beträgt.
(5) In einem Dienststellenbereich liegt eine Unterrepräsentation von Frauen an der Anzahl der Leiterstellen vor, 
wenn der Anteil der von Frauen besetzten Leiterstellen an der Gesamtzahl der dortigen Leiterstellen weniger als 
50 % beträgt.
(6) Dienstvorgesetzte sind alle Organwalter, die mit der Dienstaufsicht über die Lehrerinnen und Lehrer betraut 
sind, insbesondere die nach der Geschäftseinteilung der Bildungsdirektion für Tirol zuständigen Bediensteten so-
wie die Schulleiterinnen und Schulleiter.
(7) Gleichbehandlungsbeauftragte(r) ist die (der) gemäß § 21 des Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetzes 2014 bestell-
te Gleichbehandlungsbeauftragte für Lehrerinnen und Lehrer.

§ 2
Ziele

(1) Die Bildungsdirektion für Tirol bekennt sich zu einer aktiven Gleichbehandlungs- und Gleichstellungspolitik, um 
die Chancengleichheit für Frauen und Männer zu gewährleisten.
(2) Mit der Umsetzung des Frauenförderungsplanes sollen insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:
      a) Die Förderung des Konsenses über die Gleichwertigkeit der Arbeit von Frauen und Männern auf allen Hierar-
           chieebenen sowie der Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen,
      b) die Anhebung des Frauenanteiles in allen Dienststellenbereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind,
      c) die Förderung einer gleichberechtigten Repräsentanz von Frauen in allen Entscheidungsstrukturen ent-
           sprechend ihrem Anteil an der Beschäftigung,
      d) die Schaffung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes für Frauen und Männer,
      e) die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer sowie
      f) die Förderung der Akzeptanz der Inanspruchnahme von Elternkarenzzeiten und Teilzeitbeschäftigungen
          gleichermaßen durch Frauen wie durch Männer.
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§ 3
Gleichbehandlung und Frauenförderung als Teil der

Personal- und Organisationsentwicklung

(1) Die Gleichbehandlung und Chancengleichheit von 
Frauen und Männern ist ausgehend von der höchsten 
Führungsebene zu verwirklichen.
(2) Die Maßnahmen zur Frauenförderung sind in das 
System der Personalplanung und Personalentwicklung 
zu integrieren.
(3) Bestehende Unterschiede in den Arbeitsvorausset-
zungen für Frauen und Männer sind durch personelle 
und - soweit diesbezüglich eine Zuständigkeit des Lan-
des gegeben ist - durch organisatorische Maßnahmen 
auszugleichen.

2. Abschnitt
Personelle Maßnahmen

§ 4
Ausschreibungen

(1) Sämtliche Ausschreibungstexte sind in weiblicher 
und männlicher bzw. geschlechtsneutraler Form abzu-
fassen. Alle für die zu besetzenden Planstellen maß-
geblichen Qualifikationen (Anforderungsprofil) sind in 
den Ausschreibungstext aufzunehmen.
(2) Liegt der Anteil der Frauen in einem Dienststellen-
bereich bei Planstellen einer Verwendung (Einstufung) 
oder bei den Leiterstellen unter 50%, ist im Ausschrei-
bungstext ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Be-
werbungen von Frauen für Planstellen der betreffenden 
Verwendung (Einstufung) oder für die betreffenden 
Leiterstellen besonders erwünscht sind.
(3) Wenn in einem Dienststellenbereich eine Unterre-
präsentation von Frauen bei der Gesamtzahl der dau-
ernd Beschäftigten oder bei den Leiterstellen vorliegt,
ist bei allen Ausschreibungen von Planstellen und Lei-
terstellen für den betreffenden Dienststellenbereich im 
Ausschreibungstext ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Dienstbehörde die Erhöhung des Frauenanteils 
anstrebt und deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich 
zur Bewerbung auffordert. Im Ausschreibungstext ist 
ferner darauf hinzuweisen, dass Frauen, die gleich ge-
eignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, bevor-
zugt aufgenommen oder bestellt werden, sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen.
(4) Alle Ausschreibungen sind auf der Internetseite der 

Bildungsdirektion für Tirol zu veröffentlichen. Die elek-
tronische Adresse, unter der die Ausschreibungen ver-
öffentlicht werden, ist allen Lehrerinnen und Lehrern in 
geeigneter Weise bekannt zu geben.

§ 5
Auswahlverfahren

(1) In Bewerbungsgesprächen sind frauendiskriminie-
rende Fragestellungen unzulässig. Bei der Beurteilung 
der Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern dürfen 
keine Auswahl- und Bewertungskriterien herangezogen 
werden, die sich an einem diskriminierenden, rollenste-
reotypen Verständnis der Geschlechter orientieren.
(2) Bei der Auswahlentscheidung dürfen insbesondere 
folgende Kriterien nicht diskriminierend herangezogen 
werden: bestehende oder frühere Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit, Teilbeschäftigung oder Herabsetzung 
der Wochenarbeitszeit, Lebensalter und Familienstand, 
eigene Einkünfte des Ehegatten (der Ehegattin), des 
eingetragenen Partners (der eingetragenen Partne-
rin) oder des Lebensgefährten (der Lebensgefährtin) 
sowie zeitliche Belastungen durch die Betreuung von 
Kindern oder von pflegebedürftigen Angehörigen und 
die Absicht, von der Möglichkeit der Teilbeschäftigung 
oder der Herabsetzung der Wochendienstzeit Gebrauch 
zu machen. Das Vorliegen einer Schwangerschaft darf 
nicht Grund zur Ablehnung der Aufnahme in das Dienst-
verhältnis oder zum neuerlichen Abschluss eines be-
fristeten Vertrages sein. Schwangere Frauen sind viel-
mehr so zu behandeln, wie sie bei Nichtvorliegen einer 
Schwangerschaft behandelt worden wären. Kriterien-
kataloge für Bewerbungsgespräche sind so zu erstellen, 
dass sie Frauen weder direkt noch indirekt benachtei-
ligen. Zur Beurteilung von Führungsqualitäten ist auch 
die soziale Kompetenz als Kriterium heranzuziehen. Die 
in einer Karenz erworbenen Fähigkeiten und Qualifika-
tionen sind entsprechend zu würdigen.

§ 6
Bevorzugte Aufnahme

(1) Sofern in einem Dienststellenbereich eine Unterre-
präsentation von Frauen bei der Gesamtzahl der Be-
schäftigten vorliegt (§ 1 Abs. 4), sind Bewerberinnen, 
die sich um eine Planstelle im betreffenden Dienststel-
lenbereich bewerben, vorrangig aufzunehmen, falls sie 
für die zu besetzenden Planstellen gleich geeignet sind 
wie der bestgeeignete Mitbewerber und nicht in der
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Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen.
(2) Verbindliche Zielvorgaben für die Aufnahme in den 
Tiroler Pflichtschuldienst sind der Anlage zu entneh-
men.

§ 7
Bevorzugte Bestellung

(1) Wenn in einem Dienststellenbereich eine Unterre-
präsentation von Frauen bei den Leiterstellen vorliegt (§ 
1 Abs. 5), sind Bewerberinnen, die für eine angestrebte 
Leiterfunktion gleich geeignet sind wie der bestgeeig-
nete Mitbewerber, vorrangig zu bestellen, sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Sofern sich in einem derartigen Dienststellen-
bereich keine oder nur wenige Frauen für Leiterstellen 
bewerben, hat die Bildungsdirektion für Tirol geeignete 
Maßnahmen zu setzen, um im Rahmen einer Nachfol-
geplanung Frauen für die Übernahme von Führungsver-
antwortung zu motivieren und zu qualifizieren.
(2) Bewerbungen von Frauen während einer gesetzlich 
vorgesehenen Form der Abwesenheit vom Dienst sind 
gleichrangig mit anderen Bewerbungen zu berücksich-
tigen.
(3) Verbindliche Zielvorgaben für die Besetzung von Lei-
terfunktionen sind der Anlage zu entnehmen.

§ 8
Einbindung der oder des Gleichbehandlungs-

beauftragten in Personalverfahren

Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte ist nach 
Maßgabe der dienstrechtlichen Bestimmungen in Ver-
fahren zur Verleihung von Leiterstellen einzubinden. 
Die erforderlichen Unterlagen sind ihr/ihm rechtzeitig 
und vollständig zu übermitteln. 

§ 9
Laufbahn- und Karriereplanung

In Dienststellenbereichen, in denen eine Unterreprä-
sentation von Frauen bei den Leiterstellen vorliegt (§ 1 
Abs. 5), haben Dienstvorgesetzte im Rahmen ihrer För-
derpflicht geeignete Lehrerinnen zum Besuch von Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermuti-
gen, die zur Übernahme einer Leiterfunktion qualifizie-
ren, und sie dazu zu motivieren, sich für ausgeschriebe-
ne Leiterstellen zu bewerben.

§ 10
Besetzung von Kommissionen

(1) Bei der Zusammensetzung von Kommissionen, Ar-
beitsgruppen, Projektgruppen oder vergleichbaren 
Gremien ist auf eine geschlechtsspezifische Ausgewo-
genheit hinzuwirken. Insbesondere ist auch darauf Be-
dacht zu nehmen, dass Frauen als Vorsitzende und or-
dentliche Mitglieder bestellt werden. 
(2) Personalverantwortliche und Dienstvorgesetzte ha-
ben Frauen, die die Mitarbeit in Gremien im Sinne des 
Abs. 1 anstreben, zu unterstützen und zu fördern.
(3) Nach jeder Besetzung oder Nachbesetzung der im 
Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz 2014 vorgesehenen 
Kommissionen ist der (dem) Gleichbehandlungsbeauf-
tragten eine Liste der Kommissionsmitglieder zu über-
senden.

3. Abschnitt
Organisatorische Maßnahmen

§ 11
Schutz der Würde am Arbeitsplatz

(1) Die Würde von Lehrerinnen und Lehrern am Arbeits-
platz ist zu schützen. Verhaltensweisen, welche die 
Würde des Menschen verletzen oder dies bezwecken, 
insbesondere eine herabwürdigende Äußerung und 
Vorgangsweise, Mobbing, geschlechtsbezogene und 
sexuelle Belästigung sind zu unterlassen. Jeder Form 
von diskriminierendem Vorgehen oder Verhalten ge-
genüber Lehrerinnen und Lehrern ist entgegenzutre-
ten.
(2) Die Bildungsdirektion für Tirol hat geeignete Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung zu treffen. Die Füh-
rungskräfte haben auch auf eine vom gegenseitigen Re-
spekt getragene Arbeitsatmosphäre zu achten.
(3) Die Bildungsdirektion für Tirol hat bei diskriminie-
renden Verhalten umgehend Abhilfe zu schaffen.
(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind über die rechtlichen 
und sonstigen Möglichkeiten, sich bei Verletzung der 
Würde am Arbeitsplatz zur Wehr zu setzen, zu informie-
ren.

§ 12
Sprachliche Gleichbehandlung

Im gesamten Schriftverkehr der Bildungsdirektion für 
Tirol sind Personenbezeichnungen in weiblicher und
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männlicher oder geschlechtsneutraler Form zu verwen-
den, es sei denn, die Anrede ergeht an eine bestimmte 
Person.

§ 13
Informationsarbeit

(1) Das jeweils aktuelle Frauenförderungsprogramm 
sowie die Namen und Kontaktdaten der (des) Vorsit-
zenden der Gleichbehandlungskommission, der (des) 
Gleichbehandlungsbeauftragten für Lehrerinnen und 
Lehrer, der Stellvertreterin oder des Stellvertreters der 
(des) Gleichbehandlungsbeauftragten sowie der Kon-
taktfrauen sind auf der Internetseite der Bildungsdirek-
tion für Tirol zu veröffentlichen. Die elektronische Ad-
resse, unter der das Frauenförderungsprogramm sowie 
die betreffenden Namen und Kontaktdaten veröffent-
licht sind, ist allen Lehrerinnen und Lehrern in geeigne-
ter Weise bekannt zu geben.
(2) Die (Der) Gleichbehandlungsbeauftragte ist bei ihrer 
(seiner) Informationstätigkeit über Frauenförderung 
und Gleichstellung von der Bildungsdirektion für Tirol 
zu unterstützen. Insbesondere hat die Bildungsdirekti-
on für Tirol ihr (ihm) die für die Durchführung ihrer (sei-
ner) Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
auf Wunsch alle angeforderten Informationen sowie 
Auswertungen zur Verfügung zu stellen. 
(3) Die Bildungsdirektion für Tirol hat regelmäßig Schu-
lungs- und Informationsveranstaltungen für die Gleich-
behandlungsbeauftragte (den Gleichbehandlungsbe-
auftragten), für die Stellvertreterin (den Stellvertreter) 
der (des) Gleichbehandlungsbeauftragten sowie für die 
Kontaktfrauen abzuhalten.
(4) Den Lehrerinnen und Lehrern ist die Teilnahme an 
Informationsveranstaltungen der (des) Gleichbehand-
lungsbeauftragten bzw. der Kontaktfrauen nach Ab-
sprache mit der (dem) Dienstvorgesetzten zu ermög-
lichen, soweit nicht unaufschiebbare dienstliche Oblie-
genheiten entgegenstehen.
(5) Jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungs-
direktion für Tirol, die mit frauenrelevanten Rechts-
fragen in den verschiedenen Organisationseinheiten 
betraut sind, sind der (dem) Gleichbehandlungsbeauf-
tragten für Lehrerinnen und Lehrer, den Kontaktfrauen 
sowie allen Lehrerinnen und Lehrern und allen Bediens-
teten der jeweiligen Organisationseinheit in geeigneter 
Form bekannt zu geben.
(6) Die Lehrerinnen und Lehrer sind über sämtliche 
Modelle einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung im Zu-

sammenhang mit Karenz- und Teilzeitregelungen zu 
informieren. Insbesondere sind auch Männer auf die 
rechtlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme einer 
Karenz, die Teilung der Karenz zwischen Mutter und 
Vater sowie die Möglichkeit des Aufschubes der Karenz 
hinzuweisen.
(7) Die Lehrerinnen und Lehrer sind über die Vorausset-
zungen und Folgen der Herabsetzung der Jahresnorm 
oder der Lehrverpflichtung zu informieren.

4. Abschnitt
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

§ 14
Erhöhung des Frauenanteils durch Maßnahmen der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung

(1) Dienstvorgesetzte in Dienststellenbereichen, in de-
nen der Anteil der von Frauen besetzten Leiterstellen 
an der Gesamtzahl der Leiterstellen weniger als 50 % 
beträgt, haben dafür zu sorgen, dass alle Lehrerinnen 
- auch während einer gesetzlich vorgesehenen Abwe-
senheit vom Dienst - über Veranstaltungen der berufs-
begleitenden Aus-, Fort- und Weiterbildung und über 
Schulungsveranstaltungen, die zur Übernahme einer 
Leiterfunktion qualifizieren, informiert werden. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass Anmeldungen von Frauen be-
sonders begrüßt werden.
(2) Frauen, die in Dienststellenbereichen gemäß Abs. 1 
beschäftigt sind, ist so weit als möglich die bevorzugte 
Teilnahme an Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen, die zur Übernahme einer Leiterfunktion qualifi-
zieren, zu ermöglichen. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmung

§ 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. September 2019 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. August 2025 außer Kraft.

Der Bildungsdirektor:
Dr. Paul Gappmaier
 

Die Anlage zur Verordnung findet sich auf den Seiten 
6 und 7!
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Anlage zur Verordnung der Bildungsdirektion für Tirol vom 09.07.2019, mit der ein Frauenförderungsplan 

für die Lehrerinnen und Lehrer für allgemein bildende Pflichtschulen, Berufsschulen und Land- und Forstwirtschaftli-

che Berufs- und Fachschulen in Tirol erlassen wird 

 
Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils gemäß § 11a B-GlBG 

 

Voraussetzung für die Erfüllung der Zielvorgaben ist, dass bei Fluktuationen Bewerbungen von Frauen, die zumindest 

gleich geeignet sind wie der bestgeeignete männliche Bewerber, vorliegen. Ausgangspunkt ist der Ist-Stand am 

31.12.2018. 
 

1) Beschäftigte (einschließlich Schulleiter und Schulleiterinnen) 
 

a) alle Dienststellenbereiche - Übersicht 
 

Verwendungs-/Entlohnungsgruppe
1)

 Frauen Männer Gesamt Frauenanteil 

in % 

Männeranteil  

in % 

pd 343 115 458 

  

L 1/l 1 5 30 35 

L 2a 2/l 2a 2 5142 1581 6723 

L 2a 1/l 2a 1 18 11 29 

L 2b 1/l 2b 1 148 37 185 

L 3/l 3 23 15 38 

Sondervertrag 128 232 360 

Insgesamt 5807 2021 7828 74,18% 25,82% 
 

b) Dienststellenbereich I (öffentliche allgemein bildende Pflichtschulen) 
 

Verwendungs-/ 

Entlohnungsgruppe
1)

 

Frauen Männer Gesamt Frauen-

anteil 

in % 

Männer-

anteil  

in % 

Bis 31.08.2025 

zu erwartende  

Fluktuationen 

Verbindliche  

Zielvorgabe 

betreffend 

Frauenanteil bis 

30.06.2025 

Langfristige Zielvor-

gabe betreffend 

Frauenanteil 

pd 335 103 438   3   

L 1/l 1 0 0 0 0 

L 2a 2/l 2a 2 4971 1446 6417 1499 

L 2a 1/l 2a 1 17 11 28 15 

L 2b 1/l 2b 1 144 26 170 85 

L 3/l 3 22 8 30 9 

Sondervertrag 0 0 0 0 

Insgesamt 5489 1594 7083 77,50% 22,50% 1611 nicht erforder-

lich  

Beibehaltung 

eines Frauenanteils 

von mindestens 50 %  
 

c) Dienststellenbereich II (öffentliche berufsbildende Pflichtschulen einschließlich der  

  hauswirtschaftlichen Berufsschulen) 
 

Verwendungs-/ 

Entlohnungsgruppe
1)

 

Frauen Männer Gesamt Frauen-

anteil 

in % 

Männer-

anteil  

in % 

Bis 31.08.2025 

zu erwartende  

Fluktuationen 

Verbindliche  

Zielvorgabe 

betreffend 

Frauenanteil bis 

31.08.2025 

Langfristige Zielvor-

gabe betreffend 

Frauenanteil 

pd 1 5 6   1  

L 2a 2/l 2a 2 48 90 138 78  

L 2a 1/l 2a 1 0 0 0 0 

L 2b 1/l 2b 1 4 2 6 1 

L 3/l 3 0 5 5 2 

Sondervertrag 128 232 360 34 

Insgesamt 181 334 515 35,15%
1)

 64,85% 116 + mindestens 40 

Dienstposten 

mindestens 

50 % 
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d) Dienststellenbereich III (öffentliche land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen) 
 

Verwendungs-/ 

Entlohnungsgruppe
1)

 

Frauen Männer Gesamt Frauen-

anteil 

in % 

Männer-

anteil  

in % 

Bis 31.08.2025 zu 

erwartende  

Fluktuationen 

Verbindliche  

Zielvorgabe 

betreffend 

Frauenanteil bis 

31.08.2025 

Langfristige Ziel-

vorgabe betreffend 

Frauenanteil 

pd 7 7 14   0   

L 1/l 1 5 30 35 14 

L 2a 2/l 2a 2 123 45 168 49 

L 2a 1/l 2a 1 1 0 1 1 

L 2b 1/l 2b 1 0 9 9 3 

L 3/l 3 1 2 3 0 

Insgesamt 137 93 230 59,57% 40,43% 67 nicht erforder-

lich 

Beibehaltung 

eines Frauenanteils 

von mindestens 50 

% 
 

2) Funktionen 
 

Dienststellenbereich Funktion Frauen Männer Gesamt Frauen-

anteil 

in % 

Män-

ner-

anteil 

in % 

Bis 31.08.2025 zu 

erwartende  

Fluktuationen 

Verbindliche  

Zielvorgabe 

betreffend Frauen-

anteil bis 

31.08.2025 

Langfristige 

Zielvorgabe 

betreffend 

Frauenanteil 

öffentliche allge-

mein bildende 

Pflichtschulen 

Schul-

leiter/in 

288 207 495 58,18% 41,82% 209 nicht erforderlich Beibehaltung 

eines Frauenan-

teils von mindes-

tens 50 % 

öffentliche berufs-

bildende Pflicht-

schulen einschließ-

lich der haus-

wirtschaftlichen 

Berufsschulen 

Schul-

leiter/in 

7 14 21 33,33% 
3)

 66,67%  12 + 2  

Schulleiterstellen 

50 % 

öffentliche land- und 

forstwirtschaftliche 

Berufs- und Fach-

schulen 

Schul-

leiter/in 

0 5 5 0,00% 
4)

 100,00% 3 + 2  

Schulleiterstellen 

50 % 

 
1)

 Sofern eine Unterrepräsentation von Frauen bei einzelnen Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen des Typs L/l vorliegt, kann diese nicht mehr durch eine 
bevorzugte Aufnahme von Frauen ausgeglichen werden, weil ab dem Schuljahr 2019/20 Neulehrer- bzw. Neulehrerinnen nur noch in die Entlohnungsgruppe 
pd aufgenommen werden dürfen. 
 
2)

 Die Unterrepräsentation von Frauen liegt darin begründet, dass auf dem Arbeitsmarkt viel zu wenige qualifizierte Frauen für die Erteilung des fachtheoreti-
schen und des praktischen Unterrichts im großen Segment der Lehrlingsausbildung in technischen und handwerklichen Berufen zur Verfügung stehen. Der 
Anteil der Frauen an den im Fachberufsschulsektor tätigen Lehrkräften kann deshalb – wenn überhaupt – nur in äußerst bescheidenem Maße angehoben 
werden. 
 
3)

 Die Zahl der Frauen, die eine Leiterposition innehaben, hat sich seit der Erlassung des ersten Frauenförderungsplanes (LGBl. Nr. 107/2012) von vier auf 
sieben, sohin um drei erhöht. Der Frauenanteil bei den Leiterstellen (33,33 %) ist nunmehr nahezu identisch mit dem Frauenanteil bei den Beschäftigten 
(35,15%). 
 
4)

 Unter den fünf Leiterstellen ist nur eine einzige, für die sich auch Frauen beworben haben. 
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41.
VERORDNUNG DER BILDUNGSDIREKTION VOM 
25.06.2019 ÜBER EINE SCHULFREIERKLÄRUNG
AN ALLEN VOLKSSCHULEN, NEUEN MITTEL-
SCHULEN, POLYTECHNISCHEN SCHULEN UND 
SONDERSCHULEN IN DER BILDUNGSREGION 
MITTE - BEZIRK SCHWAZ

Auf Grund des § 110 Abs. 8 in Verbindung mit § 115 Abs. 
1 des Tiroler Schulorganisationsgesetzes 1991 wird 
nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters und der 
Schulkonferenz verordnet:

§ 1

Im Schuljahr 2019/20 werden in der Bildungsregion Mit-
te – Bezirk Schwaz für  s c h u l f r e i  erklärt:

1. der 28. Oktober bis 31. Oktober 2019
a. an den Volksschulen Achenkirch, Aschau im Ziller-

tal, Brandberg, Bruck am Ziller, Dornauberg, Eben 
am Achensee, Finkenberg, Fügen, Gattererberg 
Stummerberg, Gerlos, Gerlosberg, Hainzenberg, 
Hart im Zillertal, Jenbach 1, Jenbach 2, Kaltenbach, 
Mayrhofen, Pankrazberg, Pertisau am Achen-
see, Ramsau im Zillertal, Ried im Zillertal, Sankt 
Margarethen, Schlitters, Schwendau-Hippach, 
Schwendberg Hippach, Steinberg am Rofan, 
Strass im Zillertal, Stumm, Stummerberg, Terfens, 
Uderns, Vomperbach, Wiesing und Zell am Ziller;

b. an der Fröhlich-Schule, Private Schule des SLW
Schulvereins;

c. an den Allgemeinen Sonderschulen Fügen und
Zell am Ziller;

d. an den Neuen Mittelschulen Achensee, Fügen 1,
Fügen 2, Hippach, Jenbach 1, Jenbach 2, Mayr-
hofen, Stumm und Umgebung, Vomp-Stans, Weer 
und Zell am Ziller;

e. sowie an den Polytechnischen Schulen Fügen,
Jenbach, Mayrhofen und Zell am Ziller.

2. der 28. Oktober bis 30. Oktober 2019
a. an den Volksschulen Gallzein, Innerweerberg,

Mitterweerberg, Pill, Pillberg, Hans-Sachs-Schwaz, 
Johannes Messner Schwaz, Stans und Vomp;

b. an der Allgemeinen Sonderschule Schwaz;
c. an den Neuen Mittelschulen Schwaz 1 und

Schwaz 2;

d. sowie an der Polytechnischen Schule Schwaz.

3. der 25. Mai bis 29. Mai 2020 
a. an der Volksschule Tux;
b. sowie an der Neuen Mittelschule Tux.

§ 2

Die gemäß § 1 für schulfrei erklärten Tage sind durch  
Vorverlegung des Schulbeginns

1. auf den 03.09.2019 an den unter § 1 Ziffer 1
2. auf den 04.09.2019 an den unter § 1 Ziffer 2
3. auf den 02.09.2019 an den unter § 1 Ziffer 3

aufgezählten Schulen einzubringen.

§ 3

Diese Verordnung ist durch Anschlag in der Schule 
kundzumachen und tritt mit Ablauf des Tages der Kund-
machung in Kraft.

Für den Bildungsdirektor:
Waldner

42.
ERSTMALS IN TIROL ABSCHLÜSS DES INTER- 
NATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMS

Die zwei Tiroler Schulen, die Schülerinnen und Schülern 
neben der österreichischen Reifeprüfung auch den Er-
werb des weltweit anerkannten und standardisierten 
International Baccalaureate (IB) Diploma ermöglichen, 
dürfen zu Recht stolz auf die erzielten Ergebnisse sein.
Die International School Innsbruck (ISI) am Akade-
mischen Gymnasium Innsbruck und die International 
School Kufstein Tirol haben sich damit höchst erfolg-
reich in das International Baccalaureate Diploma-Pro-
gramm eingereiht. 
Weltweit haben beim Sommertermin 2019 knapp 3.000 
Schulen mit ca. 180.000 Schülerinnen und Schülern 
an den IB-Diplomprüfungen teilgenommen, wobei 
das Durchschnittsergebnis weltweit bei 29,5 erzielten 
Punkten lag. Besonders erfreulich sind die Spitzenleis-
tungen zweier Kandidatinnen, die mit 42 Punkten an 
der ISI bzw. mit 40 Punkten an der ISK weit über dem 
Durchschnitt liegen. 



43.
LANDESSCHÜLERVERTRETUNG FÜR DAS
SCHULJAHR 2019/20 GEWÄHLT

Vom 27. Juni bis 1. Juli 2019 hatten die aktive Wahlbe-
rechtigten (das sind in der Regel die Schulsprecherinnen 
und Schulsprecher der AHS, der BMHS und der Berufs-
schulen) die Gelegenheit, im Rahmen der Briefwahl an 
der eigenen Schule ihre Stimme zur Landesschülerver-
tretungswahl abzugeben. Am 4. Juli 2019 bestand beim 
„Tag der Schülervertretung“ für alle, die noch nicht per 
Briefwahl gewählt hatten, die Möglichkeit zur Stimm-
abgabe vor der Wahlkommission der Bildungsdirektion 
für Tirol. Dieser Tag wurde diesmal im Akademischen 
Gymnasium Innsbruck durchgeführt.
Als Mitglieder sind gewählt worden:
Allgemein bildende höhere Schulen
Landesschulsprecher:

Leopold PLATTNER (BRG Innsbruck, APP)
 Landesschulsprecher-Stellvertreterin:

Sarah ULMER (Meinhardinum Stams) 
 Weitere Mitglieder der Landesschülervertretung:

Anna-Maria WEIß (BG/BRG Lienz), Luna RADL (BRG 
In der Au), Florian LEDERER (BRG/BORG Telfs),    An-
tonia KRÄH (Franziskanergymnasium Hall)

Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 
Landesschulsprecher:

David HERZLEIGER (Kath. BAfEP Innsbruck)
Landesschulsprecher-Stellvertreterin:

Jana HECHENBLAIKNER (HBLA Innsbruck, Wein-
hartstraße)

Weitere Mitglieder der Landesschülervertretung:
Elias KRALL (BHAK/BHAS Kitzbühel), Johannes 
BRUNNER (PHTLA Lienz), Lea WALDNER (Kath. 
BAfEP Zams), Mara MUNGENAST (HTL Innsbruck, 
Anichstraße)

Berufsbildende Pflichtschulen (Tiroler Fachberufs-
schulen)
Landesschulsprecherin:

Ronja PROSCH, TFBS St. Nikolaus, Innsbruck
Landesschulsprecherin-Stellvertreter:

Markus HERZIG (FBS D. Swarovski KG, Wattens)
Weitere Mitglieder der Landesschülervertretung:

Sabrina DE VORA (TFBS für Elektrotechnik, Kom-
munikation und Elektronik), Ercan CEYLAN (TFBS 
für Elektrotechnik, Kommunikation und Elektronik),    
Dominik NYILAS (TFBS für Fotografie, Optik und 
Hörakustik, Hall), Michael MAIER (TFBS für Garten, 
Raum und Mode)

NEUE MEDIEN IM MEDIENPORTAL LEON

Lichterfüllte Räume, aufwändige Strebewerke und 
reich bemalte Rosettenfenster zeichnen die Stile-
poche der Gotik aus. Die damals errichteten Kathe-
dralen waren höher und größer als alles andere bis 
dahin Gebaute. Eines dieser Meisterwerke ist Notre 
Dame de Reims. Im Themenpaket „Gotik – Spitzbo-
gen, Kreuzrippengewölbe und Strebepfeiler (de + en) 
werden weitere eindrucksvolle Bauwerke vorgestellt 
und beschrieben.

Gotik – Spitzbogen, Kreuzrippengewölbe und Stre-
bepfeiler (de + en)
Am Anfang des 12. Jahrhunderts erreichte ein neuer 
Baustil Frankreich. Waren bis dahin die Kirchen ge-
prägt von kleinen Fenstern, 
dicken Mauern und Pfeilern, 
so waren die neu errichte-
ten Kathedralen in Amiens, 
St. Denis und Canterbury 
hohe, lichtdurchflutete Ge-
bäude. Die Fenster mit ihren 
typischen Spitzbögen waren 
hoch und boten ausreichend 
Platz für reich verzierte Glas-
malerei. Im Film werden ver-
schiedene berühmte Bauwerke der Gotik vorgestellt 
und erklärt, woher die Baumeister dieser Zeit das Wis-
sen hatten, solche filigrane Konstruktionen zu schaffen. 
Die Filme liegen auch in englischer Sprachversion vor.

Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit (Spiel-
film)
Der Südtiroler Bergsteiger und spätere Schauspieler 
Luis Trenker avancierte zu-
nächst unter Goebbels und 
Hitler zum Star des deut-
schen Kinos. Nach Kriegsen-
de wurde ihm erst spät die 
Nähe zu den Nationalsozia-
listen zum Verhängnis und es 
setzte der langsame Abstieg 
des einstigen Publikumslieb-
lings ein.

Mathe macht Spaß! – Gewichte und Rauminhalte
Gewichte und Rauminhalte, zwei abstrakte mathema-
tische Themen, die im Alltag vielfältig verankert sind. 
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Gewichte spielen eine Rolle, 
wenn zwei Jungs einen Kater 
füttern. Und die Berechnung 
von Rauminhalten braucht 
unsere Schülergruppe für die 
Bepflanzung und Wässerung 
des Gartens. Eine Größenvor-
stellung zu Gewichten und 
Rauminhalten wird gegeben. 
Standardisierte Maßeinhei-
ten und korrekte Abkürzungen werden vorgestellt.

Ökosystem Mensch
Der Mensch ist nicht allein - auf und in unserem Kör-
per tummeln sich Billionen 
von Mikroorganismen! Die 
meisten Pilze, Bakterien und 
Viren machen uns aber nicht 
krank, sondern schützen 
uns vor Krankheitserregern 
oder helfen uns bei der Ver-
dauung. Diese Produktion 
taucht in den Mikrokosmos 
des menschlichen Körpers 
ein und stellt unsere kleinen 
Helfer vor.

Basiswissen Elektrizität
Elektrischer Stromkreis, Schaltungen und Schalter, Wi-
derstand, elektrische Ladung 
und Stromstärke messen, 
Spannung und Stromkreis, 
Magnetfeld, elektrischer Wi-
derstand und ohmsches Ge-
setz, Ionenbindung, Ionen-
kristalle und Moleküle sind 
die wesentlichen Inhalte die-
ses Themenpaketes.

Das gesamte Medienangebot des TBI-Medien- 
zentrums finden Lehrpersonen nach der Anmeldung 
im Portal Tirol (http://portal.tirol.gv.at) im „Medien-
portal LeOn“ (zum Anschauen und Downloaden).

SEHR GEFRAGT: INNSBRUCK-RALLYE UND SCHUL-
FILMAKTION

Zwei medienpädagogische Projekte des Medienzen-
zentrums Tirol sind beliebt, das zeigen die Zahlen des 
soeben zu Ende gegangenen Schuljahrs. Die Schul-
filmaktion ist seit Jahrzehnten bewährt, während die 
Innsbruck-Rallye erst seit zwei Jahren im Angebot zu 
finden ist. 

Das dreistündige Medienprojekt Innsbruck-Rallye ist 
eine spannende Möglichkeit, die Innsbrucker Altstadt 
mit Hilfe von Tablets zu entdecken. Sie beinhaltet eine 
medienpädagogische Einführung, das Bestreiten der 
Rallye in Kleingruppen sowie eine abschließende Zu-
sammenschau.

Im heurigen Schuljahr haben 62 Klassen der Volks-
schule und Neuen Mittelschule mit insgesamt 905 be-
geisterten SchülerInnen daran teilgenommen. Neue 
Termine für die Innsbruck-Rallye sind wieder ab dem 
Herbst möglich (Anmeldungen: +43 512 508 4292 oder 
medienzentrum@tirol.gv.at).

Direkt an der Schule wird mit der Schulfilmaktion das 
Format Kino erlebbar gemacht. Beeindruckende Filme 
bieten die Chance für eine kritisch-reflexive Auseinan-
dersetzung mit dem Medium Film. Das bewährte me-
dienpädagogische Angebot haben im abgelaufenen 
Schuljahr 114 Volksschulen, 17 Neue Mittelschulen und 
5 Oberstufen in Anspruch genommen. Die neuen Filme 
werden im Herbst vorgestellt.

Mitteilungen des Medienzentrums     

Jahrgang 2019 Innsbruck, 15. Juli 2019 Stück VII - VIII

10



PERSONALNACHRICHTEN 7-8/2019

Die Bildungsdirektion gratuliert herzlich ...

... zur Bestellung:
Mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2019 ist MMag.a Dr.in Ilse
LARL zur Direktorin am Bundesgymnasium und 
Bundesrealgymnasium Innsbruck, Reithmannstra-
ße, bestellt worden.

Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2019 ist Mag. Andreas 
REIMAIR zum Abteilungsvorstand für Wirtschafts- 
ingenieurwesen an der Höheren technischen Bun-
deslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck, Anich- 
straße, bestellt worden.

... zur Verleihung von Berufstiteln:

Oberstudienrätin:
Prof.in Mag.a Angela BACHLECHNER, 

BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz

Prof.in Mag.a Brigitte BERAUER, Wiku RG Ursulinen,
Innsbruck

Prof.in Mag.a Doris FABRIZI, Wiku RG Ursulinen,
Innsbruck

Prof.in Mag.a Hannelore FRICK-ELMER,
Wiku RG Ursulinen, Innsbruck

Prof.in Mag.a Ulrike HASLWANTER, BRG/BORG Telfs
Prof.in Mag.a Monika HUBER, Wiku RG Ursulinen,

Innsbruck
Prof.in Mag.a Christine LEICHTER, KORG Innsbruck
Prof.in Mag.a Monika LENER, Meinhardinum Stams
Prof.in Mag.a Evelyn NUENER, Paulinum, Schwaz
Prof.in Mag.a Verena SIMONI, MA, BRG Innsbruck,

Adolf-Pichler-Platz
Prof.in Mag.a Birgit TSCHUGGNALL, Paulinum,

Schwaz
Prof.in Mag.a Brigitte WALDHART, BRG/BORG Telfs

Oberstudienrat:
Prof. Mag. Friedrich BREM, Paulinum Schwaz
Prof. Dipl.-Ing. Benedikt FRISCHMANN,

HTBLuVA Innsbruck, Anichstraße
Prof. Mag. Gerhard GATT, BRG/BORG Telfs
Prof. Mag. Stefan HAAS, Meinhardinum Stams
Prof. Mag. Bernhard LANGMAIER, BHAK/BHAS

Telfs
Prof. Mag. Dietmar LEUTGEB, BRG/BORG Schwaz
Prof. Mag. Gunter SAMITZ, PaulinumSchwaz
Prof. Mag. Karlheinz STRÖHLE, Wiku RG Ursulinen,

Innsbruck

Regierungsrat:
Stefan EINACKERER, Bildungsdirektion für Tirol
Ing. Michael WÖRGARTNER, Bildungsdirektion für

Tirol

Oberschulrätin:
VDin Angelika FALKNER, VS Obsteig
VDin Manuela HAID, VS Arzl i. P.
VDin Silvia HEIGL, VS Schweinester Telfs
FOL Mag.a Christine HITTMAIR, Wiku RG Ursulinen,

Innsbruck
DinadNMS Maria KLINGLER, NMS Hopfgarten i. Br.
VDin Regina RISER, VS Reith b. K. VDin Regina 
SCHÖPF, VS Silz

Oberschulrat:
FOL Norbert EISNER, Paulinum Schwaz
DadNMS Anton MAYR, BEd, NMS Stams-Rietz

Personalnachrichten
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Bildungsdirektor Dr. Paul Gappmaier überreicht Direktorin 
Larl das Bestellungsdekret.

Bildungsdirektor Dr. Paul Gappmaier mit Abteilungsvorstand 
Reimair.



Schulrätin:
OLinadNMS Sigrid ABRAHAM, NMS VILS
OLinadNMS Christa BOBNAR, NMS Ötz
OLinadNMS Michaela GERNER, NMS Kirchberg i. T.
OLinadNMS Barbara KLINGSBIGL, NMS Ebbs
OLinadNMS i.R. Jutta MOSER, zuletzt NMS Ebbs
VOLin Susanne SCHMID, VS Kirchberg

Schulrat:
OLadNMS Michael PAMER, NMMS Unterstadt Imst
OLadNMS Hartmut RISER, NMS Kirchberg i. T.
OLadNMS Josef SCHARMER NMS Mieming
OLadNMS Herbert SCHWARZ, NMS Untermarkt
OLadNMS Hans-Peter WÖLL, NMS St. Johann i. T.
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